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»Tai 8,· Das, den 25. Februar 1911. 49, Jahrg.

AmtlieherTheil. '
A. Bekanntmachnngen des Küniglichen Landratbs.

Nr. 114. Oels, den 22. Februar 1911. Wagen benutzt werden, sind diese nach Gebrauch, ebenso

Nachdem unter den Rindviehbestünden des Gaftwirths

Karl Schlesier und der Stellenbesitzer Wilhelm Kaluple I

und II in Zantoch die Mani- und Klauenseuche ausgebrochen
ist, werden über diese Seuchengehbfte die in der Kreisblatts
verfügnng vom Id. Februar cr. (Seite 33Lnater I laufende
Nr. 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14 nah 15 genannten Operrmaßnahmen
verhängt

Der Königliche Landrath.
Graf Kost-oth.

m. 115. Oels, den 23. Februar 1911.

Nachdem unter dem Viedbestande des Dominiums
Schollendorf, Kreis GroßiWartenberg, die Maul- und
Ilanenseuche festgestellt worden ist, werden für den Guts-
bezirl (Eichenhof, für Gut und Gemeinde Ostrowine und für
die Kolonien Wilhelmsort und Zelenich, welche Orte dem
um den Sperrbezirl Schalle-dort gelegten Beobachtungs-
gebiet zugetheilt werdens folgende Maßnahmen angeordnet:

1. Der Anstrieb von Klauenbieh (Rindvieh, Schweine,
Ziegen und Schafe) aus dem Beobachtungsbezirl anf
Märlte, besonders auch auf den Breslauer Schlacht-
viehmarlt, ist verboten-

2. Der Durchtrieb von Klauendieh ist verboten.
3. Das Treiben von nicht eingefpanntem Klauenvieh auf

öffentlichen Straßen ist verboten, desgleichen das
Jahren mit Rinddiehgespannen über die Feldmarigrenzeu
inaus.

Es ist nichts dagegen einzuwenden, daß eine
rindernde Kuh zum Decken dem Ballen zugeführt wird,
auch wenn dabei eine öffentliche Straße überschritten
werden muß. ·

4. Die Ausfuhr von Klauenbieh ohne meine Erlaubniß
ist verboten. Die Erlaubniß wird nur für Schlacht-
vieh und nach thierürgtlicher Untersuchung des Bestandes
auf Grund eines thierürztltchen Attestes über die
Senchenfreiheit der auszuführendeu tötete, daß nur
24 Stunden Ieltung hat, gestatten Die Polizei-
behbrde des Gchlnchtortes (in Breslau das Sauna:-

sicslizeibureauf wird über die Einführung der toten
Ihn mir «.auf Kosten der Ubsender telegraphikch
deuachrichtigt Soweit zum Trausport des Die s  

wie die benutzten Gerätbe sorgfältig zu desinfiziereu.
Der Königliche Landrath.

Graf Kospoth.

Nr. 116. Oels, den 23. Februar 1911.
Unter den Rindviehbeftünden der Dominien Schleiern-M

Weidenbach und Schwierse, sowie des Bückermeifiers blauer
in Gimmel, des Stellenbesitzers Poguntle in Langenhof,
der Baueegutsbesitzerin Kallbrenner in Jenlwitz nah des
Stellenbesitzees König in Damnig ist die Maul-« und Klauen-
seuche festgestellt worden.

Die verseuchten Ortschaften
a. Schülerin
d. Weidenbach
c. Schwierse
d. Gimmel
e. Langenhof
f. Gemeinde Jukiin
g. Kolonie Damnig

haben als Sperrbezirle zu gelten.
Die Beobachtungsgebiete umfassen - «

zu a. die Guts- und Gemeindebezirk Tscheriwid, Kurzwik
Schwundnig Rotherinne mit Rothlegel und sit--
helmsvorwerlz
Gut und Gemeinde Neudorf b. B., die Weiden-
bacher Wähle, Schüserei Langenhof, Schüserei
Weidenbach, Vorwert Johnsthal, die Woitsdrrfer
Mühle und die Fischerei;

c. die Guts- nnd Gemeindebezirk Würtemberg, Buseli
witz, Neuhof b. W., Crompnsch, Vorwert Schwierses
Beta, Schwierser Mühle und Mariendorweriz

d. Dbrath, Guthawe, Bahnhof Gimmel und die Det-
schaften Strome nnd Pontwitz mit der Strauß’schen
Gefitzuug (ansfchließlich Iochemühle, Jenas und
flammen); .

e. die Stadt Bernfiadt, sowie Gut und Gemeinde-
Eunzeudors mit Finieubergz - «

« t. die Guts- und Gemeindebezirle Dsbetle. Das-mer,
Schmarse, Stampen und Gut Giebeln-Neung

. g. die Guts- und Gemeindebezirk Bogfchütz Zucku-
Nahezu, Ueuhans und Kolouie Rache-is

Nachdem die Maule und Klauenseuche in. Schüseudorh
Sucht-ab und in der Gemeinde Rufen“: erloschen ,»,»isi,

Gut nnd Gemeinde, _

„b.
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find die unter dem 9. Januar cr. (an-EI. S.. 5) über
Schützendorß unter dem 23. Januar er. (Erdöl. S. 14)
über Buchwald und unter dem 1. Februar er. (arme. S. 24)
über die Gemeinde Korschlitz verhängten Sperrmaßregeln
vom 23. d. am. ab aufgehoben worden. Jn Stronn ist
zwar die Maul- und Klanenseuche ebenfalls erloschen, die
Drtschaft muß jedoch wegen des Ausbruchs der Seuche in
Gimmel dem dortigen Beobachtungsgebiet zugetheilt werden.

Ferner scheiden aus Beobachtungsgebieten aus: die Guts-
und Gemeindebezirk Allerheiligen, Grütienberg, Staub,
8augau, Woitsdorf, die Gutsbezirie Schmoltschütz und Neu-
bannen, die Gemeindebezirk Groß- und Klein-Zöllnig nnd
die Vorwerte Edle- nnd NeusFeiedrichsberg

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.

Sie. 117. Den, den 22. Februar 1911.
In Pristelwitz, Kreis Breslau, und in Schwunin

Kreis Brieg ist die Maul- und Klauenseuche erloschen ; da-
gegen ist die Seuche ausgebrochen in

o- l «

ZJHJTB s Kreis Trebnitz

Reichthal
Nollendorf
Mittel-Strndam
Muschiitz
Schollendorf

Neuen
Kreile
Wirrwitz
Mellowitz
Brosewitz
Köchendors
Lasiowitz
Schvckrrsitz
Rnnzen
Seifsersdorf
Sitzmannsdoef

Nr. 118. Dels, den 20. Februar 1911.
Mit Rücksicht aus die bestehende Gefahr der Einschleppung

nnd Verbreitung der Blaul- und Klauenseuche ist der Austrieb
von Klauenvieh (Wiederläuern und Schweinen) auf dem am
7. März er. in Brieg stattfindenden Viehmarlt verboten worden.

Es findet nur Pferdemarkt statt. ś
Die Ortsbehörden haben dies alsbald in ortsüblicher

Weise betannt zuidnachem

Sie. 119. Breslan, den 16. Februar 1911.
Landespolizeiliche Anordnung, betreffend

Maßregeln gegen die Maul- und Klauenseuche.
Zur Verhütung der Weiterverbreitung bei; in: Regierungs-

bezirt Breslau herrschenden Maul- und Klauenseuche wird
hierdurch auf Grund der §§ 18 unb 27 des Reichsgesetzes

vomW betr. die Abwehr und Unterdrückung von
Biehseuchen und des § 61 Abs. 2 der Bundesratsinstrultion
vom 27 Juni 1895 mit Genehmigung des Herrn Ministers
für Landwirthschast, Domänen und Forsien bis aufs weiteres
folgendes angeordnet-

. Die Sommelmoliereien in den Kreisen Breslau Stadt
und Land, Dhlau, Brieg Stadt und Land, Stamm, Deß,
Groß-Wartenberg, Erdung, Militseh, - Guhbaw Wohl m,
Gtetnau, Neun-arm Striegau, Schweidnitz Stadt und Land,
Reichenbach, Nisus-tsch, Münsterberg und Frankensiein dürfen

s Kreis Namslau

Z Kreis GroßiWartenberg

z Kreis Breslau

Kreis Ohlau.

 

Milch -- Magermilch, Buttermilch und Wollen —- nur
nach vorheriger Abiechung, der eine einviertelstündige Erhitzung
ans 90 ° C gleich zu achten ist, und in innen und außen
mit heißer Sodalauge gut gereinigten Gefäßen abgeben.

Das Verfüttern von Milch nnd Moliereirückständen an
das Vieh der Sammelmoliereiinhaber isi«ebensnlis nur unter
gleicher Bedingung gestattet. 2

Ausnahmen von dem im § 1 Abs. 1 enthaltenen Verbote
können von den Landräthen (in den Stadtireisen von den
Polizeiverwaltnnnen) für Städte, in denen eine Abgabe
der Milch und Mollereirücksiände an Klauenvieh haltende
Haushaltungen nicht zu befürchten ist, sowie sür Käsereien
zugelessen werden.

Jn der letzteren sind alsdann die Motten zu erhitzen,
sofern sie an Klanenvieh mutigen werden.

§ . .
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen werben,

sofern nicht nach § 328 des Strafgesetzbnches eine höhere
Strase oerwirlt ist, auf Grund der §§ 66 und 67 des
Reichsgesetzes vomW bestraft.

§ 4.
Diese Anordnung tritt sofort in Kraft. Ihre Auihebnng

wird erfolgen, sobald die im Eingange bezeichnete Seuchen-
gesahr beseitigt ist.

Der Regierungs-Präsident
J. V.: Seitenner. ·

Dem, den 20. Februar 1911.
Vorstehende Unordnung wird hiermit veröffentlicht-

N. 120. Dels, den 20. Februar 1911.
Der Rotzverdacht bei dem Pferde des Freisiellenbesitzers

Münch in Bohrau hat sich bestätigt. «- -

Nr. 121. Dem, den 15. Februar 1911.

Das Musternngsgeschäft pro 1911 betreffend.
Den Magisträten, Herren Gutsvorstehern und Gemeinde-

vorständen d s Kre im theile ich in Gemäßheit des § 62 ad 2
der Wehr-ordnung neun 22. Juli .1901 hierdurch mit, daß
die Musternng der Militäepflicheigsn des hiesigen Kreises durch
die Ersatzkommtision am l7. und 18. März in Berustadi
im Schüsenhause und am 20., 21., 22., 23., 24. und
25. März in Bahns’ ssnlagen hierseldst stattfinden wird.

Die Vorsteher müssen mit den Mannschaften
an jedem Tage früh 7 Uhr pünktlich zur Stelle sein,
bei ihrem Eintressen die Vorstellungs- und Ver-
leselisie sofort zur Durchsicht voriegen und etwaige
--Niechträge unter Vorlegung eines vollständigen
Listennuszuges und des Loosungs- bezw. Geburts-
scheines anmelden. —

Zur Vorstellung gelangen die Militärpflichtigen aus
den einzelnen Ortschcsiten nach folgender Dehnung:

I. Im Schüseuhause zu Berustndt
Freitag, den l7. ‚am rr.: . . v

Stadt Berufung 250mm: Berufenen Ouclzwuld. Ganzen-
dors, Fürsten-Ellguth, Galbitz, Gemetzel. Korichltz, Krascheu,
Lan.persdoef, Langenhor, Laube ih, Klein-, Mittel-, Ober-
und Nieder-Mühlat«chutz. „ -

Sonnabend, den 18. ‚man rr.: ;
NiedersMühtwitz, Ober-Michiin Staate, Neudorf b. 8.,

Pangau, Paischi h Womiin NienriPrietzem Ober-Pkietzen,
Metering, ©abeaug, Neu-Schmollen, Schönau, Schütze-vorf,
Uldersdors, Vielguth, Vogelgefang, Wabnitz, Weidenbach,
Wilhelminenort, Woitsdoes, Zantoch, Ziegelhof, Groß-
Züilntg Klein-5511m.

Al
ex
-e
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II. In sahns Anleian zu De".
"Montag, den 20. man 11.:

Stadt Dem s
Dienstag, den 21. März rr.:

silerheiligem Sanieren, Bogsedütz, Bohrary Briefe,
Bnckowintie, Buselwitz, Carlsburg, Crompuseh, Tronendorb
cunersdorf, Dammer. Dobrischau, Döberle, Dörndorf,
Domatschine, Eichenhof. Eichgrund," Alt-. Groß-, Klein- und
NeusEllguth Görlitz, Groß-Gräbern Grüneiche, Grüttenberg,
Gutwohne .

Mittwoch, den 22. März rr.:
Hönigerm Gut Hundsfeld, Stadt Hundsfeld, Jack-

schönau, Jänischdorf, Jentwih, Dorf Juliusburg, Stadt
Juliusburg, Kaltvorwert, Kritschen, flaumig, Langewiese,
Leuchten, Lotselrwitz, Ludwigsdori. Skating, Medlitz, Miriau.

Donnerstag den 23. März rr.:
Netsche, Neudorf b. J·, Neuhans, Neuhos b. R,

Neuhof b. W» Klein-Oels. Oppelrr und Neugartem Ostrawine,
Klein-Peterwitz, Beute-, Pischlawe, Pontwitz, Pühiau, Raaie,
Rathe, Rotherinne, Sacrarn Schickerwttz Schleibitz, Schmaer
9111m- und ObersSchmollen, Schmoltschütz, Schwierse,
Schwundnig, Sechsiiefern. .

Freitag, den 24. „man rr.:
. Sithllenort, Spahlitz, Stampen, Stein, Strehlitz,
Strom Süßwinlel, Tschertwitz, Groß- und IleinsWeigeisi
dors, Weiße-see , Wiesegrade , Wildschütz, Würtemberg,
gefiel, Zuckiau

Die Entscheidung über die Rellamationen der
Militärpslichtigen sowie der Reservisten, Land-
wehrleute , Ersatzreserbisien und ausgebildeten
Landsiurmpflichtigen durch die dersiärite Ersatz-
Commission findet in Oels Sonnabend, den 25. März 1911,
früh 8 Uhr, statt.

Die Herren Ortsvorsteher-, aus deren Gemeinden
Rellamanten zur Vorstellung kommen, haben an diesem Tage
ebenhfalls zu erscheinen, worauf ich sie besonders aufmerksam
ma e. .

Die betreffenden Mannschasten haben sich mit ihren
Angehörigen, auf deren Alter, Gebrechlichiichieit und Erwerbs-
unfähigieit sich die Reilamation stützt, an den genannten
Tagen ohne besondere Verleihung im Geschäftsloial einzu-
finden ; die Ortsvorsiände veranlasse ich,— die Rellamanten
hierauf besonders aufmirlsam zu machen Die vors chrifts-
mäßig angefertigten Rellamationeu nebst den dazu
gehörigen Fragebogen sind bis spätestens den

- 11. Mär-z hierher einzusenden.
Sie Loosung der Militärpflichtigen des

laufenden Jahrganges findet Sonnabend, den
25. März er. in Dahns’ Anlagen hierseibst statt,
wobei jedoch das persönliche Erscheinen der Mannschasteu
nicht erforderlich ist.

Für rechtzeitige Beorderung der Mannsehafien und das
pünktliche Erscheinen derselben im Geschäftslolah sowie dafür,
daß jeder Militäepflichtige, der bereits in den Vorfahren
gemusiert worden« ist, seinen Loosungsschein zur Hand hat,
ist Sorge zu tragen. ‘

Wer durch Krankheit am Erscheinen im Musterungsi
termin perhindert ist, hat ein ärztliches Ittest einzureichen.
Dasselbe ist durch die Polizeibehörde zu beglaubigen, sofern
der ausstelleede Irzt nicht amtlich angestellt ist.

Gemütslranle, Blddsiunige, Krüppel usw. sind aufs
Grund eines derartigen Ittestes von der persönlichen Ge-
stellung beim Musterungsgeschäst entbunden. Bei Dem.
päter statesindenden DbersErsatzgeschäft muß aber das
Ittest eines beamteten Arztes vorgelegt werden« wenn sie
bei diesem wiederum nicht erscheinen könne-. Militärpslichttgn  

welche in den früheren Jahren lranl gewesen sind, sowie mit
Epilepsie behafteie Leute haben den Nachweis der Krankheit
entweder durch ein Attesi eines beamteten Arztes oder drei
glaubhafte Zeugen zu führen. «
Schulamtstandidaien haben ihr Prüfungszeuguis, Bruch-
bandträger ihr Bruchband, Brillenträger ihre Stille mit-
zubringen. ,

Wer sich der Gefiellung böswillig entzieht
wird als unsicherer Dienstpflichtiger behandelt
lann außerterminlich gemustert und sofort zum
Dienfi eingestellt werden.

Von den Städteu muß ein Deputierter und von den
Landgemeinden müssen die Ortsvorsteher die Mannschaftm
begleiten und duran halten, daß dieselben in nüchternem
Zustande erscheinen und sich auch unterwegs ruhig und
ordentlich betragen Zum Musterungstermine sind die
Stammrollen nebst Geburislisien, die Vorstellungsi und
Verleselisten mit zur Stelle zu bringen.

In Betreff der Führung der Listen verweise ich
auf meine Kreisblattveriügung vom 28. März 1888
—Kretsblatt pro 1888 Seite b2 — und bemerke, daß
in der Borstellungsliste wie auch in der Verleses
liste hinter jedem Jahrgang genügender Raum
zu etwaigen Nachtragungen gelassen werden muß.

Ja der Verleselisie müssen die Namen genau nach
Jahrgängen in derselben Reihenfolge eingetragen werden,
wie in der Borstellungslisir. Es werden zunächst die
Mtlitärpflichtigen des Jahrganges 1889, dann diejenigen des
Jsbrllganges 1890 und zuletzt die des Jahres 1891 vor-
ge te t.

Nr. 122. ' 13111, den 15. Februar 1»911.

Die Rellamationen der Reservisten, Wehrmanner,
Ersatzreservisten, sowie der ausgebildeten Land-
sturmpflichiigen des 2. Ausgebots zum Zwecke
der Zuruckstellung iäntFFflledeiner Mobilmachung

ere en .
Die Mannschasten der Reserve-, Landnehn Erfahrest-roh

sowie die ausgebildeten Landsturmpflichtigrn des 2. Aufgebots,
welche im Falle einer Mobilmachung auf Zurüelsiellung An-
spruch machen, haben ihre Gesrche baldigst bei der Orts-
behörde ihres Wohnortes anzubringen.

Der Gemeindevorstand hat die Gewebe zu prüfen und
nach Maßgabe des Befuudes darüber eine Nachweisung aus-
zustellen, aus welcher nicht nur die willkürlichen, bürger-
lichen und Vermögensverhältnisse der Antragsteller, sondern
auch die obwaltenden besonderen Umstände ersichtlich sind,
durch welche eine zeitweise Zurüelsiellung bedingt werden kann.

Die zur Berücksichtigung geeigneten Fälle sind in § 122
der Wehrordnung oone 22. Juli 1901 enthalten und in der
KreisblattsBelanntmachung vom 1. April 1888, Kreisblatt
Seite 45, abgedruckt. Formulare zu Retiamaiionen und
den dazu gehörigen Nachweisungen sind in der. hiesigen
Ludwig’schen Buchdruckerei zu haben.

Sämtliche Reilamationeen auch die der Militärpflichtigen
werden durch die berstärtte Ersatzlommission in Dels am
Sonnabend, den 2d. März er.. früh 8 Uhr, geprüft.

Die Retlamanten haben sich an den genannten Tagen
mit dem Gemeindevorsteher und ihren Ingehörigen per-
sönlich einzufiaden. Die RellamationssRachweisungen sind
bis spätestens 11. am 1911 on mich einzufenden.

m. 123. / ‘ Oele-, ve- 22. Februar 1911.
Den Herrn Gntsborstehern nnd Ieneeindevorständen

des Kreises werden in den nächsten Tagen die Ueschriften



der Iontrollisten F der letzten Bollsziihlung soweit solche ein-
gereicht waren, zur Ausbewahrung wieder zugehen.

lt. 124 Oels, den 21. Februar 1911,

Einkommens und Erganzungssteuers
Bus nnb Abgangslisten sur das 2. Halbjahr 1910.

Die Magistrate, Herren Gutes und Semelndedorsteher
ersuche ich, neit der Iusstellung der Einiommeusieuers und
Ergänzungssteuevsw und tbgangslisten für das 2
Halbjahr des Stenerjahres 1910 alsbald zu beginnen und
mit dieselben bis spätest ns zum 10. März cr. einzureicheu.

Hierbei nehme ich aus meine Kreisblativersügungen
vom 27. August 1907 — Stück 35 Nr. 379 —- und vom
19. Juni 1909 —- Stück 25 Nr. 264 —- Bezug.

Mit Rücisicht aus den Finnlabschlaß erwarte ich die
punktlichste Jnnehaltung der Termine.

Etwa noch schwebende Zu- und Abgäuge ersuche ich
unverzüglich zur Festsetzung einznreichen.

Der Vorsitzende
der » 6mmmmenftcner-ßeranlagnngßnflommiffion.

Königliche Sauna“).

9te. 125. Den, den 18. Februar 1911.

Betrifst die Vertheilung der Schulunterhaltungsi
kosten in Gesammtschulverbänden.

Zum Zwecke der Dberdertheilnng der Schulunterhaltuugsi
kosten für das Rechnungsjahr 1911 wird den Herren Schul-
verbaudevorstehern in den nächsten Tagen das in Betracht
kommende Steuersoll zugehen. Unter Bezugnahme aus meine
Ireisblatibetanntmachungen vom 18. Mai 1908 — Ein-Bl.
6. 118 -— und vom 30. Juli 1908 — tin-Bl. S. 171 -—
ersuche ich, sofort nachdem der Schulhaushaltsanschlag aus-
gestellt und genehmigt ist, die Dberdertheilung der Schul-
ausgabeu vorzunehmen und jedem der betheiligten Guts- und
Ietneindevorstiinde eine Auskeetignng d.r Verteilung nach  
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dem in meiner dorgenannten Kreisblattbeianntmachung vom
18. Mai 1908 abgedruckten Muster zuzustellen.

Formulare zu dem Beriheilungsplane sind in der Hos-
buchdruckerei non A. Ludwig hier täuilich zu haben.

Die Herren serbaudsvorsteher weise ich nochmals daraus
hin, daß gemäß § 9 215i. 3 des Bolleschulunterhaltungsi
gesetzes die durchschnittliche Kinderzahl siir die drei nächsten
Rechnungsjahre festzustellen m.

Nr. 126. Den, den 21. Februar 1911.
Die mit der Einreichung der Erst- und Wiederimpsuegss

listen noch rückständigeu Herren Gutsvorsteher und Gemeinde-
vorstande ersuche bezw. veranlasse ich, die Jmpslisten nunmehr
binnen 8 Tagen an mich einzureichem

Nr. 127. Oels, den 20. Februar 1911.
Am 3. Februar d. Js» nachmitiags gegen 2 Uhr ist

der Stellenbesitzer Franz Frante aus Schwan, Ireis
Habelschwerdt, von seiner Besitzng weggegangen und noch
nicht zurückgekehrt am Nachforschungen bei- Verwandten
pp. hliebeu erfolglos und es ist wohl mit Bestimmtheit an-
zunehmen, daß demselben ein Unglück zugestoßen ist. Frauie
ist 45 Jahre alt etwa 1.65 m groß, hat duntke Haare und
und trägt schwarzen Volldart. Bei seinem Weggange war
derselbe bekleidet mit langschästigen Stiefeln, schwarzer Hirsch-
lederhose, gestrickter Unterjacke, grauer Suppe und grauem
Kaiserhut Die Polizeiderwaltungen und Gendarmen des
Kreises veranlasse ich, über den Verbleib des Franie Rach-
snrschungen anzustellen und mir im Falle der Ermittelung
Unzeige zn erstatten. —

Nr. 128. 0:19, den 14 Februar 1911.
Personalchronik.

Quant“: Der Wirthschastsinspeltor Werner in Wild-
schütz zum AmtsdorsieheriStellvertreter sur den Amts-
bezirk Wildschlitz.

Vers-suchten Der Brennereiverwalter Gustav Reiprich
in Kraschen als Waisenrath sur den Gutsbeziri Rennen.

Der Königliche Landrath.
Grat Konpoth.

B. Betauutmaehnugen anderer Behörden.
Ulbersdors, den 17. Februar 1911.

sur Vertilgung von Raubzeug werden aus dem Jagd-
gelände der Guts-s und Gemeindebezirk Ulbersdors, Ober-
und lieber-Gabun von jetzt an bis Ende April d. Js-
Iistbrockeu angelegt werden«

Der “nunmehr.
von Meßner.

Jeniwitz, den 27. Februar 1911.
Zum Vertilgen von Raubzeug werden vom 27. d. R.

bis zum 1. Mai aus dem Jagdgeläude Oppelmdteugarten
Oistbrocken ausgelegt werden.

Der Einnahme)“.
Grünig

 

sur Vertilgung non Raubzeug werden aus dein
sagdrevier Pontwin vom 25. sebruar bis 15. um

Der Auster-erstehen
J. B.: Freiherr von Twlckol.

im vorschriistsmäkigenJechnungen
über Einnahme nnd Ausgabe

Pfarrtasie nnd der Kirchentasse
um««Originalprei:se von 1 Mart für das Buch in der
ItsschensBuehdruckerei in Oels von fegt an vorrätig.

Iistdroeien angelegt.

 

der
Eis  

Zum Kassen
schön ist ein zartes, reines Gesicht mit
rosigem, jugendfrischem aufleben. am

» dies erzeugt-

meinen:ietbeßilienmildg-Beifc
von Bergmauu s Ts.. Nu ebeul.

Preis b. St. 50 Ps. Ferner macht der

LilieumilchscreamsDada
rote nnd spröde Haut in eine: Nicht
weiß und sammetweich. Stube du Pöin der
Ihm-Apotheke ⸗ bei Franz nur
(II. Region ‚wird. Wille. Poti, Rloh.
Man", c. Poeoo . 


